
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Flach, Beat (glp/pvl, AG) NR/CN, Büchel, Roland Rino (svp/udc, SG)

NR/CN
Prozesstypen Motion
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Nadja
Ammann, Amando
Bieri, Niklaus
Bovey, Audrey
Buchwalder, Mathias
Bühlmann, Marc
Canetg, Fabio
Flückiger, Bernadette
Frick, Karin
Gökce, Melike
Heer, Elia
Heidelberger, Anja
Müller, Sean
Pasquier, Emilia
Porcellana, Diane
Schmid, Catalina
Schneuwly, Joëlle
Schubiger, Maximilian
Ziehli, Karel
Zumofen, Guillaume

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Nadja; Ammann, Amando; Bieri, Niklaus; Bovey, Audrey; Buchwalder,
Mathias; Bühlmann, Marc; Canetg, Fabio; Flückiger, Bernadette; Frick, Karin; Gökce,
Melike; Heer, Elia; Heidelberger, Anja; Müller, Sean; Pasquier, Emilia; Porcellana, Diane;
Schmid, Catalina; Schneuwly, Joëlle; Schubiger, Maximilian; Ziehli, Karel; Zumofen,
Guillaume 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Motion, 2011 - 2023. Bern:
Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 23.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Politische Grundfragen

1Verfassungsfragen

2Rechtsordnung

2Privatrecht

2Kriminalität

3Institutionen und Volksrechte

3Parlamentsorganisation

3Volksrechte

4Aussenpolitik
5Beziehungen zur EU

6Beziehungen zu internationalen Organisationen

6Zwischenstaatliche Beziehungen

7Gute Dienste

8Entwicklungspolitik

8Landesverteidigung
8Militärorganisation

9Ausrüstung und Beschaffung

9Wirtschaft
9Geld, Währung und Kredit

9Banken

11Infrastruktur und Lebensraum
11Verkehr und Kommunikation

11Strassenverkehr

12Raumplanung und Wohnungswesen

12Wohnungsbau und -eigentum

13Umweltschutz

13Gewässerschutz

14Lärmschutz

14Sozialpolitik
15Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

15Medikamente

15Sozialversicherungen

15Invalidenversicherung (IV)

15Bildung, Kultur und Medien
15Kultur, Sprache, Kirchen

15Kirchen und religionspolitische Fragen

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

UNO Organisation der Vereinten Nationen
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
NGO Nichtregierungsorganisation
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
Büro-NR Büro des Nationalrates
Büro-SR Büro des Ständerates
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
USG Umweltschutzgesetz
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
EASO Unterstützungsbüro für Asylfragen
BauPG Bauproduktegesetz
LSV Lärmschutz-Verordnung
Frontex Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
ROR Rat für Raumordnung
EKLB Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung
RP Rüstungsprogramm
VD Verwaltungsdelegation

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

ONU Organisation des Nations unies
AVS Assurance-vieillesse et survivants
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
ONG Organisation non gouvernementale
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
Bureau-CN Bureau du Conseil national
Bureau-CE Bureau du Conseil des Etats
DDC Direction du développement et de la coopération
LPE Loi sur la protection de l'environnement
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
EASO Bureau européen d'appui en matière d'asile
LPCo Loi sur les produits de construction
OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit
Frontex Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



COTER Conseil de l’organisation du territoire
CFLB Commission fédérale pour la lutte contre le bruit
PA Programme d’armement
DA Délégation administrative

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

L'année 2023 marquera les 175 ans de la Constitution fédérale, adoptée en 1848. Afin
de célébrer dignement l'anniversaire du texte fondateur de la Suisse moderne, le
sénateur Hans Stöckli (ps, BE) a déposé une motion demandant au bureau du Conseil
des États (Bureau-CE) de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de festivités.
Celles-ci doivent s'adresser à l'ensemble de la population, et notamment permettre à la
jeunesse de prendre conscience de l'importance de la participation politique. Le
Bureau-CE proposait d'accepter ces demandes, qui constituaient les points 1 et 3 de la
motion. Il demandait en revanche à la chambre haute de rejeter les points 2 et 4 de
l'intervention. Ceux-ci chargeaient les Services du Parlement de présenter un concept
mettant Berne au cœur de l'événement, mais associant aussi des institutions fédérales
telles que les écoles polytechniques, le musée national, la bibliothèque nationale ainsi
que les cantons, villes et communes à la fête, permettant ainsi des événements
décentralisés dans tout le pays. Il revenait aux Services du Parlement d'assurer la
coordination entre les événements ainsi que la planification financière. Le Bureau-CE a
indiqué que les Services du Parlement ont déjà rédigé une stratégie globale pour cet
anniversaire. Le Palais fédéral devrait être ouvert au public durant un week-end du
mois de juin 2023, et d'autres événements seront mis sur pied en parallèle, par
exemple des concerts sur la place fédérale. Le Bureau souligne que la mise en place de
ces événements nécessitera l'accord du Conseil fédéral ainsi qu'une étroite
collaboration avec les services concernés et la ville de Berne. Concernant les festivités
en d'autres lieux, les institutions souhaitant organiser un événement pourront s'inspirer
de ce qui se fera à Berne. Le bureau estime cependant qu'il ne revient pas aux Services
du Parlement d'organiser ni de coordonner l'ensemble des événements, d'autant plus
que ceux-ci auront déjà fort à faire avec le changement de législature, auquel l'année
2023 sera consacrée. 
Hans Stöckli a accepté de retirer les points 2 et 4 de sa motion. Le sénateur biennois a
néanmoins réitéré l'importance d'inclure les cantons, les communes et d'autres
institutions dans les démarches. Les points 1 et 3 de la motion ont été adoptés par le
Conseil des États.
Le vert-libéral Beat Flach (pvl, AG) a déposé une motion identique au Conseil national.
Le bureau (Bureau-CN) proposait également l'adoption des points 1 et 3 et le rejet des
points 2 et 4. Cet avis a été suivie par la majorité de la chambre du peuple, qui a
accepté le texte par 128 voix contre 54 (1 abstention). Une minorité du bureau
composée des députés agrariens Thomas Aeschi et Roland Büchel souhaitait le rejet de
la motion. 1

MOTION
DATUM: 08.06.2021
MATHIAS BUCHWALDER

Déposées en vue des festivités pour les 175 ans de la Constitution fédérale en 2023, les
motions de Hans Stöckli (ps, BE) (Mo. 21.3227) et de Beat Flach (pvl, AG) (Mo. 21.3373)
ont reçu l'approbation des deux conseils. Plus précisément, ce sont les points 1 et 3 des
objets – dont le contenu est identique – qui ont été avalisés, chargeant les services du
parlement de l'organisation de diverses activités à l'occasion de ce jubilé. Déjà
approuvée par le Conseil des États durant la session d'été, la motion Stöckli a connu le
même succès auprès du National en automne, tandis que la motion Flach a effectué le
parcours inverse. 2

MOTION
DATUM: 21.09.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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Rechtsordnung

Rechtsordnung

Im Rahmen der Revision der Zivilprozessordnung beschäftigte sich die RK-NR unter
anderem mit verschiedenen Lösungsansätzen zur Problematik, wie die Fristen bei
Eingaben an die Gerichte berechnet werden können. Diese Diskussion habe die Frage
aufgeworfen, ob es nicht möglich und sinnvoll wäre, die Fristenberechnung über die
verschiedenen Gesetze und Rechtsbereiche hinweg zu vereinheitlichen – davon
betroffen wären neben der Zivilprozessordnung etwa die Strafprozessordnung, das
Bundesgerichtsgesetz, das Verwaltungsverfahrensgesetz, das Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts und das Obligationenrecht. So
schilderte Kommissionssprecher Beat Flach (glp, AG) den Ursprung der
Kommissionsmotion für eine Harmonisierung der Fristenberechnung, die der
Nationalrat in der Sommersession 2022 behandelte. Obwohl der Bundesrat das
Vorgehen aus verschiedenen Gründen als wenig sinnvoll erachtete – unter anderem
zweifelte er daran, dass eine allgemeingültige Lösung für alle Rechtsgebiete
sachgerecht wäre – und die Ablehnung der Motion beantragte, nahm die grosse
Kammer den Vorstoss einstimmig bei einer Enthaltung an. Bundesrätin Karin Keller-
Sutter hatte für diesen Fall angekündigt, im Zweitrat die Umwandlung in ein Postulat zu
beantragen. 3

MOTION
DATUM: 08.06.2022
KARIN FRICK

Privatrecht

Diskussionslos nahm der Nationalrat in der Herbstsession 2018 eine Motion Flach (glp,
AG) für ein Sanierungsverfahren für Privatpersonen an. Der Bundesrat soll dazu
verschiedene Varianten prüfen und anschliessend einen Gesetzesentwurf vorlegen. In
seinem Bericht vom März 2018 in Erfüllung eines Postulats Hêche (sp, JU) war der
Bundesrat zum Schluss gekommen, dass diesbezüglich Handlungsbedarf bestehe. Ein
Entschuldungsverfahren für Privatpersonen könne den Schuldnern eine Perspektive
eröffnen und Fehlanreize beseitigen, wovon auch die Gläubiger und die Gesellschaft als
Ganzes profitierten, zitierte der Motionär den Bericht in der Begründung seines
Vorstosses. Der Bundesrat hatte sich bereits im Bericht dazu bereit erklärt, auf
Aufforderung des Parlaments hier tätig zu werden, weshalb er auch die Motion zur
Annahme beantragt hatte. 4

MOTION
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Wie zuvor schon der Nationalrat nahm auch der Ständerat die Motion Flach (glp, AG)
zum Sanierungsverfahren für Privatpersonen diskussionslos an. Sowohl die RK-SR als
auch der Bundesrat hatten die Annahme der Motion beantragt. 5

MOTION
DATUM: 19.06.2019
CATALINA SCHMID

Kriminalität

In der Frühjahrssession nahm der Nationalrat eine Motion Büchel (svp, SG) an, welche
den Bundesrat beauftragt, dem Parlament Massnahmen für die Bekämpfung der
Korruption und Wettbewerbsmanipulation im organisierten Sportbetrieb zu
präsentieren. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates
reichte darauf ein Postulat (11.3754) ein, nach welchem der Bundesrat zuerst die bereits
vorhandenen Instrumente auf ihre Effektivität hin prüfen soll. Die kleine Kammer lehnte
infolge die Motion ab und überwies das Postulat. 6

MOTION
DATUM: 27.09.2011
NADJA ACKERMANN
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Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Gemäss des Kundgebungsreglements der Stadt Bern gilt während Sessionen des
eidgenössischen Parlaments auf dem Bundesplatz ein Demonstrationsverbot. Weil
dieses Verbot nicht haltbar sei – insbesondere während Sessionen sollten die
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, ihre Volksvertreterinnen und -vertreter
auf ihre Sorgen aufmerksam zu machen – müsse sich der Bund bei der Gemeinde Bern
für eine Aufhebung dieses Passus im Kundgebungsreglement einsetzen. Dies forderte
Aline Trede (gp, BE) in ihrer Motion, mit der sie Aktionen und Demonstrationen auf
dem Bundesplatz auch während Sessionen ermöglichen wollte, wie sie ihren Vorstoss
betitelte. In der Nationalratsdebatte in der Sommersession 2021 erklärte die Bernerin,
dass es ein Bewilligungsverfahren geben solle und Aktionen, die den Sessionsbetrieb zu
stark störten oder gar die Sicherheit bedrohten, weiterhin nicht zugelassen werden
dürften. Für das Büro-NR, das die Motion ablehnte, ergriff Roland Rino Büchel (svp, SG)
das Wort. Das Kundgebungsverbot bestehe seit 1925 und gebe immer wieder Anlass zu
Diskussionen. Man habe aber mit der Stadt Bern seit 2016 ein «Memorandum of
Understanding», das Kleinstkundgebungen ohne Lärmemissionen erlaube. Die
Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniere gut. Die unbewilligte Klimademonstration
während der letzten Woche der Herbstsession 2020 habe aber eben gezeigt, dass
Störungen nicht nur wegen Lärm, sondern auch wegen der Blockierung der Zugänge
zum Parlamentsgebäude auftreten können. Bereits früher habe der Nationalrat ähnliche
Vorstösse abgelehnt und das Büro bringe nach wie vor dieselben Gegenargumente vor:
Das Parlament müsse seine Arbeit «sicher, ordnungsgemäss und störungsfrei»
ausführen können und die Stadt Bern sei verpflichtet, dies zu garantieren. Dies sah
auch die Ratsmehrheit so und versenkte den Vorstoss mit 117 zu 67 Stimmen. Lediglich
die SP- und die GP-Fraktion stimmten geschlossen für eine Öffnung des
Demonstrationsverbots. 7

MOTION
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Mit 38 zu 128 Stimmen (27 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat kurz vor Weihnachten
2023 einen Raum der Stille im Bundeshaus ab. Die in einer Motion von Rocco Cattaneo
(fdp, TI) vorgebrachte Forderung, einen Raum für «Atempausen des Gebets und der
Kontemplation» zu schaffen, wurde vom Büro-NR zur Ablehnung empfohlen. Laurent
Wehrli (fdp, VD), der das Anliegen von seinem nicht mehr zu den Wahlen angetretenen
Ratskollegen übernommen hatte, wies in der Ratsdebatte vergeblich darauf hin, dass im
Bundeshaus auch Räume für Raucherinnen und Raucher oder andere Bedürfnisse
geschaffen worden seien. Roland Rino Büchel (svp, SG), der für das Büro-NR das Wort
ergriff, machte deutlich, dass der Wunsch nach einem Rückzugsort aus der
parlamentarischen Hektik in der Kommission sehr gut nachvollzogen worden sei.
Allerdings gebe es bereits zwei geschlechtergetrennte Ruheräume im Bundeshaus Ost,
die kaum genutzt würden. Hauptgrund für die ablehnende Haltung des Büros sei aber
die Raumknappheit im Bundeshaus; es sei momentan fast nicht möglich, genügend
Sitzungszimmer zu Verfügung zu stellen. Ein «Raum der Stille» müsste also ausserhalb
des Bundeshauses geschaffen werden, womit er wohl seinen Zweck nicht mehr erfüllen
würde. Die 38 Ja-Stimmen und die Enthaltungen kamen aus allen Fraktionen, hatten
aber gegen die Ratsmehrheit keine Chance. 8

MOTION
DATUM: 22.12.2023
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Am Montag der dritten Herbstsessionswoche 2020 besetzten Klimaaktivistinnen und
-aktivisten den Bundesplatz, obwohl dort Veranstaltungen während der Session
verboten sind. Dies führte bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu einigem
Ärger. So beschwerten sich gemäss verschiedener Medien insbesondere bürgerliche
Parlamentsmitglieder, von den Klimaaktivistinnen und -aktivisten «angepöbelt» worden
zu sein. Dabei stellten die Medien vor allem verschiedene verbale Entgleisungen ins
Zentrum der Berichterstattung. So soll Roland Büchel (svp, SG) derart genervt gewesen
sein, dass er die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten vor laufender Kamera als
«Arschlöcher» bezeichnete. Andreas Glarner (svp, AG) nannte die Demonstrierenden
während eines Interviews «Kommunisten und Chaoten» und Sibel Arslan (basta, BS), die
das Anliegen der Streikenden vertreten wollte, «Frau Arschlan» – was er später als
Versprecher entschuldigte. Umgekehrt regten sich linke Parlamentsmitglieder über die
falschen Prioritäten der Medien auf, so etwa Jacqueline Badran (sp, ZH), die in einem
Radiointerview die Medien angriff, welche «den huere fucking Glarner, who cares, [...]
statt die Forderungen der Jugendlichen» gefilmt hätten. 

MOTION
DATUM: 30.09.2022
MARC BÜHLMANN
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Die Debatten drehten sich in der Folge allerdings nicht nur um «Anstand» und verbale
Entgleisungen, sondern auch darum, ob der Bundesplatz überhaupt besetzt werden
darf – insbesondere während der Session. Während sich bürgerliche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier beschwerten, zeigten links-grüne Mitglieder
der Bundesversammlung Verständnis für die Aktion. Die aktuelle Regelung im
Kundgebungsreglement der Stadt Bern besagt, dass die Versammlungsfreiheit auf dem
Bundesplatz während der Sessionen vor allem für grosse Manifestationen aufgehoben
wird. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Massnahme ist die Stadt Bern, weshalb
sich die Kritik der Bürgerlichen in der Folge vor allem gegen den Berner
Stadtpräsidenten Alec von Graffenried (gfl) richtete. Einige Medien – darunter etwa die
NZZ – warfen der Stadt gar vor, «mit zweierlei Mass» zu messen und das
Demonstrationsverbot «selektiv» umzusetzen. 

Die Aktion auf dem Bundesplatz führte schliesslich auch zu einiger parlamentarischer
Betriebsamkeit. Ein noch am gleichen Montag eingereichter Ordnungsantrag
(20.9004/21364) von Thomas Aeschi (svp, ZG), der die Räumung des Platzes beantragte,
wurde mit 109 zu 83 Stimmen (1 Enthaltung) im Nationalrat angenommen. Dagegen
stimmten die geschlossenen Fraktionen von SP, GP und GLP sowie zwei Angehörige der
Mitte-Fraktion. Der am nächsten Tag von Esther Friedli (svp, SG) eingereichte
Ordnungsantrag (20.9004/21402), mit dem zusätzlich eine Anzeige gegen die Stadt Bern
und die «Klimaextremisten und Linksradikalen» gefordert wurde, lehnte eine 90 zu 79-
Stimmen-Mehrheit (bei 16 Enthaltungen) dann freilich ab. Hingegen richtete sich die VD
mit einem von Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (fdp, VD) und Ständeratspräsident
Hans Stöckli (sp, BE) unterzeichneten Schreiben an die Regierungen von Stadt und
Kanton Bern und forderte diese auf, für die Einhaltung der Rechtsbestimmungen zu
sorgen. Und schliesslich reichte Christian Imark (svp, SO) eine Motion ein, mit der er
forderte, die Stadt Bern des Bundesplatzes zu enteignen. Dadurch könne der
Bundesrat «künftig selber für Recht und Ordnung auf dem Bundesplatz» sorgen, weil
«die linke Berner Stadtregierung [...] die Chaoten immer öfter gewähren» lasse.
Wohl auch weil die Polizei am Mittwoch nach zwei Ultimaten der Stadtregierung den
Platz räumte, legte sich die Aufregung kurz darauf wieder. Der Bundesrat beantragte ein
paar Wochen später die Ablehnung der Motion, weil eine Enteignung nicht
verhältnismässig sei und die Zusammenarbeit mit der Stadt Bern bezüglich Nutzung des
Bundesplatzes so funktioniere, dass die Interessen des Parlaments berücksichtigt
würden. Die Motion Imark selber wurde dann zwei Jahre nach ihrer Einreichung wegen
Nichtbehandlung abgeschrieben. 9

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Afin de réaliser les économies souhaitées par le parlement, le Conseil fédéral a annoncé
la fermeture de nombreux consulats. Malgré sa volonté d’effectuer des économies, le
Conseil national a accepté une motion Büchel (udc, SG) demandant l’instauration d’un
moratoire qui empêcherait toute nouvelle fermeture de consulats jusqu’à la fin de la
législature en cours. Les conseillers nationaux ont accepté cette motion contre l’avis du
gouvernement par 137 voix contre 41 et 11 abstentions. Insistant sur l’importance de
garder une cohérence dans les décisions politiques, le Conseil des Etats s’est opposé à
son homologue en refusant la motion. 10

MOTION
DATUM: 26.12.2013
EMILIA PASQUIER

Im März 2023, und damit gut ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die
Ukraine, reichten fünf Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den Reihen der
GLP-, SP-, FDP-, Mitte- und Grünen-Fraktion je eine gleichlautende Motion ein (Mo.
23.3264; Mo. 23.3265; Mo. 23.3266; Mo. 23.3267; Mo. 23.3268). Die Motionen
forderten den Bundesrat dazu auf, zuerst in internationaler Kooperation die
völkerrechtlichen Grundlagen zu klären und sodann einen Reparationsmechanismus
zugunsten völkerrechtswidrig angegriffener Staaten zu erarbeiten. Dieser
Mechanismus solle es erlauben, die durch Sanktionen eingefrorenen staatlichen und
staatsnahen Vermögenswerte an den angegriffenen Staat zu überweisen. Die
Motionärinnen und Motionäre begründeten den Vorstoss mit dem Hinweis, dass es auf
der Hand liege, konfiszierte Gelder aus Russland für den Wiederaufbau der Ukraine
einzusetzen. In diesem Zusammenhang gelte es aber, vorab diverse völkerrechtliche
Fragen zu klären. Der Bundesrat zeigte sich bereit, dieses Anliegen anzugehen. Er wolle

MOTION
DATUM: 28.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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dafür Lösungen suchen, die mit der innerschweizerischen Rechtsordnung, dem
Völkerrecht sowie mit den aussenpolitischen Zielen übereinstimmten.
Der Nationalrat behandelte die fünf Motionen in der Herbstsession 2023. Als einer der
Motionäre ergriff Gerhard Andrey (gp, FR) zuerst das Wort und präzisierte, dass es in
der eingereichten Motion vor allem um Vermögen der russischen Zentralbank oder von
russischen Staatsunternehmen gehe und nicht um sogenannte Oligarchengelder. Die
Vorstösse waren in der Sommersession 2023 von Roland Büchel (svp, SG) bekämpft
worden. Dieser warnte den Rat eindringlich vor übereilten «Hüftschüssen». Die EU sei
etwa zum Schluss gekommen, dass Staatsvermögen im Grundsatz einen
Immunitätsschutz genössen, den nur der UNO-Sicherheitsrat aufheben könne. Zudem
befürchtete er Schaden für den Schweizer Finanzplatz durch den Abfluss privater
Gelder. Mit 123 zu 54 Stimmen nahm der Nationalrat die Motionen an. Die ablehnenden
Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion, von einigen
Mitgliedern der FDP.Liberalen-Fraktion und einem Mitglied der GLP-Fraktion. 11

Beziehungen zur EU

Le 19 mars 2014, le groupe socialiste déposait une motion visant, selon les termes
exposés ci-après, à garantir la collaboration de la Suisse avec l'Europe: "Le Conseil
fédéral est chargé de préserver la qualité de nos relations avec l'Union européenne. Il
doit proposer au Parlement les dispositions législatives nécessaires au maintien, au
développement et à la consolidation de ces relations."
Ce texte faisait alors suite à l'acceptation, le 9 février 2014, de l'initiative populaire
"Contre l'immigration de masse", dont découlaient certaines craintes quant à sa
compatibilité avec le maintien de la relation bilatérale entre la Suisse et l'UE. Le groupe
socialiste avait dès lors jugé nécessaire, non seulement de réfléchir à un nouveau
partenariat helvético-européen, mais surtout d'empêcher que les Bilatérales ne
puissent être rompues sans une consultation préalable du peuple.
Le 21 mai 2014, le Conseil fédéral a formulé un premier avis favorable à l'adoption de la
motion du groupe socialiste, confirmant par la même occasion la nécessité de réfléchir
à une solution susceptible de préserver à la fois la libre circulation des personnes et la
relation unissant la Suisse à l'UE.
Dans un premier temps combattue par le conseiller national Roland Büchel (udc, SG) en
juin 2014, la motion du groupe socialiste a finalement été acceptée par la chambre
basse en mai 2015 (101 voix pour l'adoption, 85 pour le rejet et 4 abstentions).
Le Conseil des Etats s'est également prononcé en faveur de l'adoption de la motion le
24 septembre 2015 (28 voix pour l'adoption, 15 pour le rejet, 0 abstention), suivant ainsi
l'avis de la majorité de la CPE-CE qui, lors d'un rapport daté du 29 juin 2015, rappelait
l'importance accordée par une grande majorité de la population suisse à la voie
bilatérale et mettait en garde contre le signal extrêmement négatif qui serait envoyé à
l'UE si la présente motion venait à être rejetée. 12

MOTION
DATUM: 24.09.2015
AUDREY BOVEY

In der Sommersession 2021 kam die Motion Rieder (mitte, VS) über die gesetzliche
Grundlage zur Wahrung des Mitsprache- und Entscheidungsrechts von Parlament,
Volk und Kantonen bei der Umsetzung des Rahmenabkommens in den Nationalrat. Die
APK-NR hatte sich im Vorfeld der Session mit der Motion befasst und deren Annahme
beantragt. Die Kommissionsmehrheit befand gemäss Kommissionssprecherin
Schneider-Schneiter (mitte, BL), dass das Motionsanliegen wichtig sei und zudem die
gleichen Ziele verfolge wie eine im November 2020 eingesetzte Subkommission der
APK-NR. Eine SVP-Minderheit Büchel (svp, SG) setzte sich hingegen für die Ablehnung
der Motion ein, da der Rahmenvertrag gescheitert war und demnach auch keine
Mitspracherechte bei dessen Umsetzung diskutiert werden müssten. Für die
Kommissionsmehrheit stellte das keinen Hinderungsgrund dar, da derartige
Fragestellungen auch im Hinblick auf zukünftige Abkommen mit der EU geklärt werden
sollten, wie Nicolas Walder (gp, GE) ausführte. Aussenminister Cassis empfahl dem
Ständerat hingegen, die obsolet gewordene Motion abzulehnen. Der Widerstand der
SVP- und FDP-Fraktionen reichte aber nicht aus, um die Motion zum Scheitern zu
bringen. Stattdessen nahm die grosse Kammer diese mit 109 zu 76 Stimmen (bei 1
Enthaltung an). 13

MOTION
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN
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Beziehungen zu internationalen Organisationen

Nationalrat Roland Büchel (svp, SG) versuchte mittels einer Motion im November 2018
den Verzicht auf die Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat herbeizuführen. Die vom
EDA mehrfach geäusserte Absicht eine Mitgliedschaft anzustreben, widerspräche dem
Neutralitätsprinzip der Schweiz, argumentierte der Motionär. Der Sicherheitsrat
verhänge Sanktionen und militärische Interventionen gegen Staaten, die oftmals
«spezifischen machtpolitischen Mehrheitsverhältnissen» unterlägen, weshalb die
Schweizer Neutralität nicht mehr gewährleistet wäre. 
Der Bundesrat nahm im Februar 2019 Stellung zum Anliegen von Nationalrat Büchel und
erinnerte daran, dass die Möglichkeit eines Sicherheitsratsmandats bereits in der
Botschaft zur Volksinitiative für den Beitritt zur UNO nicht ausgeschlossen worden war.
Des weiteren habe der Bericht in Erfüllung des Postulats der APK-NR (Po.13.3005) die
Vereinbarkeit eines nichtständigen Sicherheitsratsmandats mit der Neutralität der
Schweiz belegt. Auch andere neutrale Staaten wie Österreich, Schweden oder Irland
hätten mit ihrer Mitgliedschaft gezeigt, dass die Glaubwürdigkeit der Neutralität nicht
unter dem Mandat leide. Der Bundesrat hob hervor, dass Frieden und Sicherheit die
Grundlage für Prosperität, Wachstum und Entwicklung seien und sich die Schweiz für
eine auf Rechtsstaatlichkeit beruhende internationale Ordnung einsetzen wolle. Er
beantragte in Folge die Ablehnung der Motion. 
In der Nationalratsdebatte während der Frühlingssession 2020 warnte Roland Büchel
erneut vor den Gefahren eines Sicherheitsratsmandats für die Schweizer Neutralität.
Einerseits gestalte man als Mitglied des Rats die Weltpolitik in Bezug auf Krieg und
Frieden mit. Andererseits gebe es keine Instanz, welche die Kompatibilität der
Entscheidungen mit der UNO-Charta überprüfen würde. Bundesrat und EDA-Vorsteher
Cassis bestand darauf, dass eine Kandidatur aus drei Gründen im Interesse der Schweiz
sei. Erstens fördere man damit die aussenpolitischen Interessen der Schweiz. Zweitens
sei die Schweiz als Brückenbauerin nötiger denn je. Drittens intensiviere man mit der
Kandidatur die Standortförderung des internationalen Genfs. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung des Bundesrats und lehnte die Motion mit 127 zu 52 Stimmen (bei 12
Enthaltungen) ab; die SVP-Fraktion stimmte geschlossen dafür. 14

MOTION
DATUM: 12.03.2020
AMANDO AMMANN

Zwischenstaatliche Beziehungen

Russische und andere ausländische Spione konsequent auszuweisen forderte die APK-
NR in einer im September 2023 eingereichten Motion. Die Kommission begründete
ihren Vorstoss mit dem Umstand, dass die verbotene nachrichtendienstliche Tätigkeit
in der Schweiz zwar strafbar sei, sich viele Personen des diplomatischen Corps jedoch
auf die Immunität gemäss Wiener Übereinkommen berufen können. Daher bleibe zur
Verhinderung der Spionage letztlich nur die konsequente Ausweisung dieser Personen
aus der Schweiz übrig. Eine Minderheit um Roland Büchel (svp, SG) beantragte, die
Motion abzulehnen. Der Bundesrat hingegen wollte die Motion annehmen.

Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2023 mit dem Anliegen. Für die
Motion stellten Fabian Molina (sp, ZH) und Nicolas Walder (gp, GE) die Motion vor.
Minderheitensprecher Büchel argumentierte, dass die Schweiz russische Diplomaten
nicht lediglich «auf der Basis von ‹Hörensagen›» ausweisen könne, es brauche immer
eine sorgfältige Einzelprüfung. Ausserdem befürchtete Büchel, dass Russland im
Gegenzug auch Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten ausweisen werde. In der
Folge werde es für die Schweiz schwierig, ihre diplomatischen Aufgaben in Russland zu
erfüllen. Verteidigungsministerin Viola Amherd resümierte, dass es «zwischen der
Meinung der Minderheit und jener der Mehrheit eigentlich gar keine Differenz» gebe,
da alle Redner die Auffassung teilten, dass Personen, welche nachrichtendienstliche
Tätigkeiten ausführen und die Sicherheit der Schweiz gefährden, ausgewiesen werden
sollen. Der Bundesrat werde bei Annahme der Motion seine Praxis anpassen, indem
jeder einzelne Fall im Sicherheitsausschuss des Bundesrates diskutiert werde. Wenn
festgestellt werde, dass eine verbotene nachrichtendienstliche Tätigkeit ausgeführt
wurde, werde die betroffene Person ausgewiesen. Nach einigen Rückfragen seitens der
SVP-Fraktion schritt der Nationalrat zur Abstimmung und nahm die Motion mit 103 zu
74 Stimmen (19 Enthaltungen) an. Die ablehnenden Stimmen sowie die Enthaltungen
stammten von der SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion. 15

MOTION
DATUM: 12.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Gute Dienste

Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der «Koalition der Willigen«
beteiligen, forderten im September 2019 Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.4319), Lisa Mazzone
(gp, GE; Mo. 19.4034), Guillaume Barazzone (cvp, GE; Mo. 19.4033), Kurt Fluri (fdp, SO;
Mo. 19.4037), Carlo Sommaruga (sp, GE; Mo. 19.4035) und Rosmarie Quadranti (bdp, ZH;
Mo. 19.4036) in ihren identischen Motionen. Die «Koalition der Willigen» oder eher
«Aufnahmewilligen» bezeichnete in diesem Kontext eine Gruppe von EU-Staaten, die
sich freiwillig zur Aufnahme geretteter Flüchtlinge bereit erklärten. Die Beteiligung der
Schweiz könne gemäss Motionärinnen und Motionären entweder durch die Aufnahme
eines Mindestanteils (von zwei Prozent) der Überlebenden an Bord jedes NGO-Schiffs
oder durch die Unterstützung der Küstenstaaten durch die Aufnahme von Flüchtlingen
aus deren Asylzentren erreicht werden. Die Schweiz beteilige sich via Frontex an der
Finanzierung der libyschen Küstenwache, welche Schiffbrüchige nach Libyen
zurückführe, ein Land in dem ein aktiver Konflikt schwele und in dessen
«Gefangenenlagern» Menschenrechtsverletzungen weitverbreitet seien, kritisierten die
Motionärinnen und Motionäre. Als Land mit einer langen humanitären Tradition müsse
sich die Schweiz daher umso mehr bereit erklären, Überlebende aufzunehmen. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat klar, dass die Seenotrettung eine
völkerrechtliche Verpflichtung sei und man alle Beteiligten zur Einhaltung der EMRK,
des internationalen Seerechts und der Genfer Flüchtlingskonvention aufrufe. Ad-hoc-
Lösungen zur Verteilung von Flüchtlingen stehe die Schweiz jedoch zurückhaltend
gegenüber, man setze sich eher für eine Reform des Dublin-Systems auf europäischer
Ebene ein. Die Umverteilung von Personen ohne Chance auf Asyl sei ein Pull-Faktor, der
falsche Anreize setze. Man werde aber weiterhin die Erstaufnahmestaaten auf
bilateraler und multilateraler Ebene unterstützen, so wie das bereits durch die
Beteiligung an den Plänen des EASO und dem Relocation-Programm der EU im Jahr
2015 geschehen sei. Im Rahmen des zweiten Schweizer Beitrags an ausgewählte
Mitgliedstaaten der Europäischen Union werde sich die Schweiz zudem für die Stärkung
des Migrationsmanagements in besonders stark betroffenen europäischen Staaten
einsetzen. Der Bundesrat beantragte aus diesen Gründen in allen Fällen die Ablehnung
der Motion. 16

MOTION
DATUM: 27.09.2019
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Nationalrat mit den parteiübergreifend
gleichlautenden Motionen Flach (glp, AG; Mo. 19.4319), Mazzone (gp, GE; Mo. 19.4034;
von Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) übernommen), Barazzone (cvp, GE; Mo. 19.4033;
von Vincent Maitre (mitte, GE) übernommen), Fluri (fdp, SO; Mo. 19.4037), Sommaruga
(sp, GE; Mo. 19.4035; von Mattea Meyer (sp, ZH) übernommen) und Quadranti (bdp, ZH;
Mo. 19.4036; von Irène Kälin (gp, AG) übernommen). Diese forderten eine Beteiligung
der Schweiz am Verteilungsmechanismus der «Koalition der Willigen». Nationalrat
Maitre lobte den flexiblen und pragmatischen Charakter des Verteilmechanismus, bei
dem Länder eigene Aufnahmekriterien festlegen und diese dem EASO melden können.
Da die Teilnahme nicht verbindlich sei, müsse man auch keine Anpassung im Asylrecht
vornehmen. Katharina Prelicz-Huber insistierte, dass man nicht auf eine Lösung im
Rahmen des Dublin-Abkommens warten könne, «während weiterhin Tausende von
Menschen ertrinken», auch wenn der Bundesrat ad-hoc-Lösungen nicht gerne sehe.
Kurt Fluri, der nach eigener Aussage spontane Lösungen ebenfalls ablehne, kritisierte,
dass noch immer keine gesamthafte Lösung im Rahmen des Dublin-Systems absehbar
sei. Da sich die Schweiz aber bereits an den Verteilungsabläufen beteilige, wäre die
Annahme der Motion nur symbolisch, weshalb er seine Motion zurückziehe. Bundesrätin
Keller-Sutter wies darauf hin, dass sich die meisten EU-Staaten nie an der «Koalition
der Willigen» beteiligt hätten und sich unterdessen selbst anfängliche Befürworter
aufgrund der enttäuschenden Resultate daraus zurückgezogen hätten. Man wolle das
Dublin-System nicht unterlaufen, indem Menschen ohne Chance auf Asyl auf
verschiedene Länder verteilt würden.
Der Nationalrat lehnte die fünf verbleibenden Motionen mit 97 zu 92 Stimmen ab. SP,
Grüne und Grünliberale stimmten dafür, während sich die SVP und die FDP einstimmig
dagegen aussprachen. Die Mitte-Fraktion zeigte sich gespalten, wobei eine Mehrheit
die Vorstösse ablehnte. 17

MOTION
DATUM: 21.09.2021
AMANDO AMMANN
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Entwicklungspolitik

In der Herbstsession 2020 beriet der Nationalrat über die Motion der APK-NR zur
Absicherung der bisherigen Erfolge der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in
Zentralamerika und der Karibik. Fabian Molina (sp, ZH) und Nicolas Walder (gp, GE)
argumentierten im Namen der Kommission für die Annahme der Motion, da die
vorgesehene Einstellung der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika
zu weit ginge und sowohl die Kontinuität wie auch die nachhaltige Entwicklung in
Zentralamerika und der Karibik schädigen würde. Eine Minderheit Büchel (svp, SG)
setzte sich für die Ablehnung der Motion ein. Der Minderheitsführer wehrte sich in der
Folge gegen den von der Kommissionsmehrheit vermittelten Eindruck, dass die Schweiz
ihre Aktivitäten in Lateinamerika einstellen würde. Büchel, der sich selber als
«Lateinamerika-Fan» outete, folgte in seiner Argumentation der Stellungnahme des
Bundesrats. Durch die Arbeit der Schweiz in entsprechenden internationalen
Organisationen, durch ihre Botschaften und durch die Projekte des SECO werde man
weiterhin eine aktive Rolle in der Region spielen. Des Weiteren seien viele von der DEZA
mitfinanzierte NGOs in Lateinamerika tätig und auch die DEZA selbst sei aufgrund des
universellen Mandats der Globalprogramme vor Ort im Einsatz. Die grosse Kammer
lehnte die Motion mit 90 zu 89 Stimmen (bei 1 Enthaltung) denkbar knapp ab. Frédéric
Borloz (fdp, VS) spielte mit seiner Enthaltung das Zünglein an der Waage. 18

MOTION
DATUM: 21.09.2020
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung

Militärorganisation

Kurz nach Bekanntwerden, dass Bundesrat Parmelin das BODLUV-Projekt sistiert hatte,
wollte die SiK des Nationalrates proaktiv Einfluss auf das Armeebudget nehmen und
mittels Motion sicherstellen, dass im Rüstungsprogramm 2017 sämtliche
Armeefinanzen für die Rüstungsausgaben eingesetzt werden können und keine
Restkredite entstehen. Weil BODLUV ursprünglich für das Rüstungsprogramm 2017
vorgesehen gewesen war und folglich mit dessen zwischenzeitlichem Wegfall Gelder
frei geworden waren, wollte die Kommission erwirken, dass tatsächlich CHF 5 Mrd. für
die Armee ausgegeben würden und nicht etwa weniger. Dieser Meinung war auch die
Regierung, wie sie in ihrer Stellungnahme bekannt gab, jedoch empfahl sie die Motion
gleichwohl zur Ablehnung. Sie stellte jedoch auch bloss in Aussicht, dass die
Rüstungsplanung angepasst werde und für den im RP 2017 berücksichtigten Zeitraum
andere Projekte anvisiert würden. Spezifische Projekte konnten damals vom Bundesrat
noch nicht benannt werden.
Kommissionssprecher Büchler (svp, SG) appellierte im Nationalrat an seine Kolleginnen
und Kollegen, dass die Armeeführung dringend Planungssicherheit brauche und dafür
ein Rüstungsprogramm über CHF 700 Mio. nötig sei. Dies entsprach dem für BODLUV
vorgesehenen Betrag. Minderheitssprecher Flach (glp, AG) hielt nichts von diesem
Antrag und nannte ihn „sicherheitspolitisch und finanzpolitisch verantwortungslos”. Es
gebe gar kein Beschaffungsprojekt mit diesem hohen Finanzbedarf, das bereits
beantragt werden könne. Trotz Gegenwehr – auch des Verteidigungsministers – wurde
die Motion mit 126 zu 63 Stimmen angenommen. 19

MOTION
DATUM: 15.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die nationalrätliche SiK wollte, dass der Sicherheitspolitische Bericht  zukünftig durch
das VBS verfasst werde, und brachte ihre Forderung Mitte 2017 in einer
Kommissionsmotion zum Ausdruck. Die Kommission wollte dadurch eine
Kompetenzen-Neuregelung erzielen und ferner drei Vorgaben umgesetzt wissen: Der
Bericht dürfe nicht länger als 20 DIN-A4 Seiten sein und müsse verständlich formuliert
werden, Sicherheitslücken müssten dargelegt und die nötigen Massnahmen zum
Schliessen der Lücken aufgezeigt werden und drittens müssten im Bericht die
Einschätzungen der anderen Departemente transparent dargelegt werden, sofern sie
von denjenigen des Verteidigungsdepartementes abweichen würden. Eine
Kommissionsminderheit Flach (glp, AG) unterstützte die Motion nicht und auch die
Regierung sprach sich gegen den Vorstoss aus. Bereits zu Beginn seiner Stellungnahme
bezog sich der Bundesrat auf die institutionelle Aufgabenverteilung: Als oberste
leitende und vollziehende Behörde sei er es, der die Berichte zur Sicherheit zu
verfassen habe. Zwar liege die Federführung für die Ausarbeitung dieser Berichte beim
VBS, die anderen Departemente seien jedoch auch einzubeziehen, weil die Instrumente
der Schweizer Sicherheitspolitik verschiedenen Departementen angegliedert seien.
Überdies seien bei der letztmaligen Publikation des Sicherheitspolitischen Berichts

MOTION
DATUM: 21.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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auch die Kantone in einer Vernehmlassung angehört worden. Zweifel brachte der
Bundesrat auch in puncto verfassungskonformer Umsetzung der Motion vor. Die
Umsetzung würde eine Abkehr vom bis anhin üblichen Verfahren bedeuten und auch
das Kollegialitätsprinzip im Bundesrat unterminieren. 

Im Nationalrat war das Geschäft auf der Tagesordnung der Herbstsession 2017, wo es
unmittelbar nach dem Sicherheitspolitischen Bericht selbst behandelt wurde. Es war
Kommissionssprecher Salzmann (svp, BE), der die Debatte eröffnete und die
Kernanliegen der Motion noch einmal darlegte. Wichtig war der Kommission auch ein
kürzerer Erscheinungsrhythmus dieser Berichte. Etwa alle zwei Jahre könnte ein
schlankerer Bericht erscheinen, der auch lediglich „Aktualisierungen” gegenüber der
vorangehenden Version aufführe und an tatsächlichen Problematiken orientiert sein
würde. Gegen kürzere Intervalle stellte sich die Kommissionsminderheit nicht, im
Gegenteil sei es angesichts der sich rasch verändernden Sicherheitslage angezeigt,
solche Berichte etwas häufiger zu verfassen. Flach (glp, AG) stellte sich jedoch aus
grundsätzlicheren Überlegungen gegen die Motion. Nicht nur teilte die Minderheit die
Ansicht des Bundesrates, dass der Bericht in dessen Kompetenz liege. Es seien auch
andere Punkte, denen die Motion zuwiderlaufe: Alleine schon die Begrenzung auf 20
Seiten halte er für unangemessen, erklärte Flach – der letzte Bericht umfasste 125
Seiten. „Sicherheit braucht vielleicht auch einmal etwas mehr Platz”, so Flach. Weiter
nannte er die alleinige Herausgeberschaft durch das VBS eine stossende Forderung,
denn die Sicherheitspolitik ist an diversen Stellen angesiedelt; Sicherheit sei auch
Aussenpolitik, sei auch Wirtschaftspolitik. Ebenso äusserte sich im Namen der
Regierung Bundeskanzler Thurnherr, dessen Anwesenheit, respektive die Abwesenheit
eines Regierungsmitglieds, bei Thomas Hurter für Stirnrunzeln sorgte. Des
Bundeskanzlers Ausführungen fruchteten denn auch nicht und das Ratsplenum nahm
die Motion mit 98 zu 68 Stimmen an, vier Parlamentsmitglieder enthielten sich. 20

Ausrüstung und Beschaffung

Pour en finir avec les votes récurrents sur les avions de combat, Hans Peter Portmann
(plr, ZH) souhaitait que le peuple décide si la Suisse doit avoir une police aérienne ou
une défense de l'espace aérien (Po. 18.3026). Le Conseil fédéral jugeait cette mesure
superflue, les bases légales existantes étant suffisantes. Il a donc proposé de rejeter le
postulat qui fut par la suite retiré. 
Beat Flach (pvl, AG), par le biais d'une motion (18.3046), avait demandé au Conseil
fédéral de soumettre au Parlement une décision de principe et de planification sur
l'acquisition de nouveaux avions de combat sous la forme d'un arrêté fédéral sujet au
référendum. Le Conseil fédéral a préconisé le rejet de la motion, puisqu'il avait, le 9
mars 2018, choisi la voie d'un arrêté de planification du Parlement pour régler la
question du renouvellement des moyens de protection de l'espace aérien et
permettre au peuple de se prononcer à ce sujet. Le Conseil national l'a alors balayée
par 138 voix contre 46. L'arrêté, chargeant le Conseil fédéral de l'acquisition de
nouveaux avions de combats et de systèmes de défense sol-air de longue portée, pour
un volume financier de 8 milliards et des affaires compensatoires à hauteur de 100%, a
été soumis à consultation jusqu'au 22 septembre 2018. 21

MOTION
DATUM: 23.05.2018
DIANE PORCELLANA

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Im Berichtsjahr 2014 behandelte der Nationalrat eine Motion Büchel (svp, SG), die
bereits 2012 eingereicht worden war. Das Begehren verlangte, die Postfinance auf
Gesetzeswegen zu verpflichten, Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern die
Führung eines Kontos „zu vernünftigen Bedingungen“ zu ermöglichen. Im
Zusammenhang mit der zunehmend kompromisslosen Gangart der US-Behörden
gegenüber fehlbaren ausländischen Banken in Sachen Beihilfe zur Steuerhinterziehung
hatten verschiedene Schweizer Banken ihr Engagement in den USA stark
zurückgefahren. Laut dem Motionär hätten deshalb Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer, speziell in den USA, Mühe bekommen, ein Schweizer Bankkonto zu
eröffnen. Darauf seien sie aber angewiesen, sei es beispielsweise um Auslagen während
eines Heimataufenthalts zu tätigen oder Transaktionen im Zusammenhang mit
Schweizer Liegenschaften abzuwickeln. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion

MOTION
DATUM: 11.09.2014
FABIO CANETG
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aus. Er argumentierte, dass die vorgeschlagene Gesetzesänderung in die
Vertragsfreiheit der Postfinance eingreifen würde. Bundesrätin Leuthard erklärte in
diesem Zusammenhang, dass die Postfinance an aufsichtsrechtliche Normen gebunden
sei, die ihr eine strenge Einhaltung ausländischer Rechtsordnungen vorschreiben,
weshalb es Sache der Postfinance sei, zu entscheiden, ob sie entsprechende Risiken
eingehen wolle. Der offen formulierte Text der Motion würde die Postfinance gar dazu
verpflichten, Produkte für etwa 200 Länder anzubieten und diese den entsprechenden
Rechtsnormen anzupassen, was die Landesregierung als unverhältnismässig erachtete.
Weiter habe die Postfinance die Absicht geäussert, bestehende Kundenbeziehungen in
die USA weiterzuführen, wenn ihr die Kunden bekannt seien und diese deklarierten,
dass die Vermögen auf den Konti versteuert wären. Das nationalrätliche Plenum liess
sich von der bundesrätlichen Argumentation nicht überzeugen. Mit 126 zu 53 Stimmen
bei 11 Enthaltungen entschied die grosse Kammer, die Motion anzunehmen. Die Nein-
Stimmen entfielen dabei auf acht von zwölf GLP-Parlamentsmitgliedern und auf grosse
Teile der FDP und der CVP. Die Behandlung im Ständerat stand am Jahresende noch
aus. 22

La crise économique et financière de 2008 a braqué les projecteurs sur les institutions
financières d’importance systémique. Plus connu sous la dénomination anglaise de too-
big-to-fail (TBTF), certains établissements, notamment bancaires, profiteraient de la
garantie implicite d’une intervention de l’État en cas de difficulté financière. Ainsi,
depuis plusieurs années, le débat politique et sociétal pointe du doigt l’incitation à
prendre des risques induite par cette garantie étatique. Dès lors, une législation sur les
too-big-to-fail a été envisagée afin de supprimer cette «assurance» informelle. Dans le
cadre de cette réglementation, Roland Rino Büchel (svp/udc, SG) estime que les
banques d’importance systémique devraient permettre aux suisses de l’étranger
d’ouvrir ou de maintenir un compte bancaire aux conditions usuelles du marché.
D’après lui, à l’heure actuelle, ces institutions financières refusent certains clients
suisses ou augmentent les charges de certains comptes bancaires. Cela empêche par
conséquent de plus en plus de Suisses, vivant hors des frontières helvétiques, de
détenir un compte bancaire en Suisse. Or, un tel compte est indispensable pour
contracter une assurance-maladie, cotiser à l’AVS ou encore pour la gestion d’un bien
immobilier. Le motionnaire précise qu’étant donné la garantie implicite de l’État pour
ces banques d’importance systémique, garantir un compte bancaire pour tous les
Suisses s’impose comme une contrepartie logique. 
Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Il a avancé plusieurs arguments.
Premièrement, il a démontré que la hausse des charges, liées à la tenue d’un compte
bancaire en Suisse, est principalement causée par les modifications de réglementations
dans de nombreux pays pour répondre à la récente crise financière. Par conséquent,
les banques suisses sont contraintes de reporter cette hausse sur le client.
Deuxièmement, il a précisé que les banques suisses prenaient des risques juridiques et
de réputation qui devaient être compensés financièrement. Troisièmement, il a rappelé
qu’une telle réglementation serait une intrusion dans la liberté économique des
banques. Finalement, il a mentionné un postulat (14.3752) de Konrad Graber (cvp/pdc,
LU), accepté en 2015, qui examine la possibilité de forcer Postfinance SA à fournir un
service de trafic de paiements pour les Suisses de l’étranger. Le Conseil national a suivi,
de justesse, la volonté des sept sages. Il a rejeté la motion par 82 voix contre 79 et 29
abstentions. Les voix de l'UDC et d'une frange du Parti socialiste n'ont pas suffi pour
faire pencher la balance dans le camp du oui. Au final, l'abstention a joué un rôle
prépondérant. Dans la majorité des partis politiques, de nombreuses voix ont préféré
s'abstenir. Seul le Parti libéral-radical a voté en bloc contre cette motion. 23
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Mit einer Motion verlangte die Grünliberale Fraktion grüne Zonen für Elektrofahrzeuge.
Von der Schaffung von speziellen Zonen für das Parken von Elektrofahrzeugen
versprach sich die Grünliberale Fraktion einen Anreiz, der zu einem höheren Anteil von
Elektrofahrzeugen im Verkehr führen soll. Die grüne Zone könne auch
Auflademöglichkeiten beinhalten und soll zentral gelegen sein, damit das Fahren von
Elektrofahrzeugen möglichst attraktiv werde. Das von Nationalrat Flaach (glp, AG) im
Plenum präsentierte Anliegen wurde von Nationalrat Schilliger (fdp, LU) angegriffen: Um
Parkplätze werde in den Städten heftig gestritten und die Schaffung von exklusiven
Parkzonen für Elektrofahrzeuge würde diese Konflikte verstärken. Zudem entstehe
zusätzlicher Suchverkehr, was unökologisch sei. Bundesrätin Sommaruga hielt der Kritik
entgegen, dass die Motion keine Zwänge schaffe, den Föderalismus respektiere und den
Städten und Gemeinden die Möglichkeit gebe, diesbezüglich eigene Entscheide zu
fällen. Die Bundesrätin bezeichnete die Motion als «Beitrag in die Richtung, in die wir
gehen wollen». Die Motion wurde im März 2019 vom Nationalrat mit 90 zu 84 Stimmen
(keine Enthaltungen) angenommen. Die Motion abgelehnt hatten die Fraktionen der SVP
und FDP. 24

MOTION
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI

National- und Ständerat befassten sich in der Sommersession 2022 mit je vier
Motionen aus den Reihen der SVP-Fraktion, die auf die steigenden Benzin- und
Heizkosten fokussierten. Die Motionen wurden in beiden Räten im Rahmen einer
ausserordentlichen Session mit dem Titel «Entlastungsmassnahmen zugunsten der
Bevölkerung und der Wirtschaft» beraten. 

Im Ständerat stellten die drei Motionäre Marco Chiesa (svp, TI), Werner Salzmann (svp,
BE) und Hansjörg Knecht (svp, AG) ihre Vorstösse vor und betonten dabei die
Schwierigkeiten, die der Wirtschaft und der autofahrenden Bevölkerung durch die
aufgrund des Ukrainekonflikts gestiegenen Energiepreise erwachsen würden. Sie wiesen
auch generell auf die hohe Teuerungsrate hin, welche insbesondere den Mittelstand
stark belaste. Folglich bewarben sie ihre Vorstösse etwa für eine Reduktion der
Mineralölsteuer oder für eine Erhöhung des Berufskostenabzugs. Die Rednerinnen und
Redner der anderen Parteien hielten indes wenig von diesen Vorschlägen. Ruedi Noser
(fdp, ZH) wies darauf hin, dass auch andere Sektoren von der Teuerung betroffen seien;
nicht nur Benzin, Diesel und Heizöl würden teurer. Der Staat könne jedoch nicht für alle
Bereiche Hilfspakete schnüren. Zudem bedeute mehr Geld für einen Sektor auch
weniger Geld für andere Bereiche, wenn man sich nicht noch mehr verschulden wolle.
Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) schloss sich dem Votum von Ruedi Noser an und
ergänzte, dass keine Massnahmen zur Entlastung der hohen Energiepreise getroffen
werden sollten, die auf Kosten des Klimas gehen würden. Vielmehr liege die Lösung
darin, sich von den fossilen Energieträgern zu verabschieden. Carlo Sommaruga (sp, GE)
und Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) betonten, dass mit den geforderten
Massnahmen schlicht die falschen Bevölkerungsgruppen entlastet würden. Gemäss
Sommaruga, seines Zeichens Präsident des Mieterinnen- und Mieterverbands Schweiz,
seien nämlich vor allem die Mieterinnen und Mieter von den steigenden Energiepreisen
betroffen; ihnen müsse mittels zielgerichteter Massnahmen geholfen werden. Gmür-
Schönenberger fügte an, dass mit den von der SVP geforderten Punkten diejenigen
Personen bestraft würden, die bereits jetzt versuchten, nachhaltig zu leben: «Genau
die Menschen, welche die Entlastung am meisten brauchen, die sozial benachteiligt und
wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet sind, die haben ökologisch den kleinsten
Fussabdruck.» Auch Finanzminister Ueli Maurer sprach sich gegen die Vorstösse aus:
Aus Sicht des Bundesrates sei es nicht angezeigt, bereits in dieser frühen Phase einer
möglicherweise kritischen Konjunkturentwicklung in grossem Masse Geld zu verteilen.
Es brauche zuerst eine Gesamtanalyse. Sollte der Bund aber einmal eingreifen müssen,
dann würde er zuerst auf die tieferen Einkommen fokussieren. Im Anschluss daran
wurde einzeln über die vier Motionen abgestimmt; sie wurden allesamt abgelehnt.
Nebst der SVP stimmten jeweils auch einige Mitglieder der FDP.Liberalen- sowie der
Mitte-Fraktion für Annahme der Motionen; insbesondere die Motion Knecht (22.3243)
für ein Entlastungspaket zugunsten der Bevölkerung und Wirtschaft vermochte auch
über die SVP-Fraktion hinaus zu überzeugen.

Im Nationalrat wurden die vier Motionen zusammen mit einer Motion der
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FDP.Liberalen-Fraktion (Mo. 22.3249), die ebenfalls ein Entlastungspaket für
Bevölkerung und Wirtschaft forderte, sowie mit der Motion Schaffner (glp, ZH; Mo.
22.3260) zur Bekämpfung der Strommangellage beraten. In der grossen Kammer
entspann sich eine lange und intensive Debatte, in welcher nicht nur über die
Vorstösse, sondern auch über die derzeitige und zukünftige makroökonomische Lage in
der Schweiz diskutiert wurde. 
Je nach Partei wurden ganz verschiedene Rezepte zur Reaktion auf steigende
(Treibstoff- und Energie-)Preise vorgeschlagen: Während Motionär Benjamin
Giezendanner (svp, AG) die vorgeschlagene Reduktion der Mineralölsteuer und des
Mineralölsteuerzuschlags als «zielgerichtetes, effizientes und [ ...] schnell umgesetztes
Mittel» bezeichnete, kritisierte Leo Müller (mitte, LU) die Vorschläge der SVP als
«Giesskannensystem», dem gezielte Massnahmen vorzuziehen seien. Für ihn standen
vielmehr Massnahmen für den Mittelstand und für Haushalte mit kleinem Einkommen im
Fokus; etwa in Form von Prämienverbilligungen oder Tankgutscheinen für auf das Auto
angewiesene Personengruppen. Samira Marti (sp, BL) ergänzte diese Punkte um weitere
mögliche Massnahmen wie etwa tiefere Mieten, höhere Löhne oder dem von ihrer
Partei bereits vorgeschlagenen «chèque fédéral» (vgl. Mo. 22.3767). Durch diese
Massnahmen würden grosse Teile der Bevölkerung direkt profitieren, so Marti.
Parteikollege Samuel Bendahan (sp, VD) ergänzte, dass eine Senkung der Benzinpreise
vor allem den Mineralölkonzernen wie Shell oder Esso zu Gute kommen würde. 
Die Sprechenden der Grünen und der GLP fokussierten auf die Auswirkungen der von
der SVP vorgeschlagenen Massnahmen auf das Klima: Delphine Klopfenstein Broggini
(gp, GE) betonte, dass das beste Mittel darin bestehe, auf erneuerbare und
einheimische Energien zu setzen, welche gut für das Klima seien, die Preise
stabilisierten und die Abhängigkeit vom Ausland reduzierten. Zudem müsse auch
sorgsam mit der Energie umgegangen werden, indem zum Beispiel im Winter weniger
stark geheizt werde. Beat Flach (glp, AG) monierte, dass die SVP mit ihren Vorschlägen
diejenigen Personen belohnen wolle, welche viel Benzin verbrauchten. Damit würden
indirekt über die Steuern diejenigen Personen belastet, die sich nachhaltig verhielten
und jeden Tag mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren
würden.
FDP-Vertreter Damien Cottier (fdp, NE) schliesslich wies darauf hin, dass es in jeder
freien Marktwirtschaft zu Preisfluktuationen komme. Dies bedeute nicht automatisch,
dass der Staat eingreifen müsse. Es sei jedoch die Aufgabe des Parlaments, langfristige
Strukturmassnahmen auf den Weg zu bringen – etwa in Form von Steuerreformen in
den Bereichen Mehrwertsteuer oder Individualbesteuerung –, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu stärken. 
Bundesrat Maurer versuchte die Gemüter zu beruhigen: Die Teuerung sei in der
Schweiz nicht stark, die Wirtschaft werde diese selber bewältigen können. Es sei aber
offensichtlich, dass die Lebenshaltungskosten in der nächsten Zeit hoch bleiben
würden; auch könne es dazu kommen, dass sich die Teuerung von den Energiepreisen
auf weitere Bereiche wie etwa die Lebensmittelpreise ausdehne. Sollte sich die
Situation zuspitzen, so werde der Bund evaluieren müssen, welche Massnahmen es
brauche.
Schliesslich wurden die vier Motionen der SVP abgelehnt, sie vermochten kaum über die
SVP-Fraktion hinaus zu mobilisieren. Der Motion Schaffner stimmte der Nationalrat
gegen den Widerstand der SVP-Fraktion sowie einiger Mitglieder der FDP.Liberalen-
und der Mitte-Fraktionen zu, während die Motion der FDP.Liberalen-Fraktion zuvor
zurückgezogen worden war. 25

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

In der Sommer- und Herbstsession nahmen Stände- und Nationalrat je eine Motion für
Anpassungen am Stockwerkeigentum an. 
Diskussionslos, stillschweigend und somit einstimmig nahm der Ständerat im Juni 2019
eine Motion Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3140) an. Diese forderte, aufbauend auf dem
Bericht des Bundesrates vom März 2019 und einem früheren Postulat Caroni (fdp, AR;
Po. 14.3832), entsprechende gesetzliche Anpassungen am Stockwerkeigentum. Damit
sollten diverse Lücken geschlossen und Anwendungsprobleme gelöst werden.
Namentlich erwähnt wurde vom Motionär der mangelnde Rechtsschutz von
Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümern, die «ab Plan» erwerben, also
noch vor der Fertigstellung eines Gebäudes.
Im Nationalrat wurde die gleichentags eingereichte und ähnlich lautende Motion von
Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.3347) zwar ebenfalls vom Bundesrat zur Annahme
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empfohlen, aber wegen Bekämpfung durch Hans Egloff (svp, ZH) erst im September
2019 behandelt. Egloffs zwei Hauptargumente für Ablehnung der Motion waren
einerseits die grundsätzlich ausreichenden rechtlichen Regelungen zum
Stockwerkeigentum und andererseits die Behebung einzelner Probleme durch bereits
aufgegleiste Reformen im Werk- bzw. Kaufvertragsrecht. Da sich einzig die SVP –
geschlossen – und vier Liberale gegen die Motion stellten, wurde diese mit 108 zu 63
Stimmen bei einer Enthaltung klar überwiesen. 26

Während die Motion Beat Flach (glp, ZH) bezüglich gesetzlicher Anpassungen am
Stockwerkeigentumsrecht in der Herbstsession 2019 noch vom Nationalrat
angenommen worden war, lehnte sie der Ständerat in der Sommersession 2022
stillschweigend ab. Die kleine Kammer folgte damit dem Antrag ihrer RK-SR. Diese
wiederum begründete ihren Antrag damit, dass das Parlament 2019 eine beinahe
deckungsgleiche Motion von Andrea Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3410) an den Bundesrat
überwiesen hatte. Der Bundesrat erarbeite derzeit einen Vorentwurf und eine
Vernehmlassung sei für die zweite Hälfte des Jahres 2023 geplant, so die Kommission.
Folglich sahen die RK-SR und der Ständerat – trotz Anerkennen des Handlungsbedarfs
beim Stockwerkeigentumsrecht – keinen inhaltlichen Mehrwert in der Motion und
lehnten diese ab. 27

MOTION
DATUM: 13.06.2022
ELIA HEER

Die WAK-NR lancierte im Januar 2023 ein Kommissionsmotion in Reaktion auf die
Veröffentlichung des Berichts des Bundesrates in Erfüllung des Postulates Beat Flach
(glp, AG; Po. 19.3894) betreffend den «Wildwuchs und den Wirrwarr bei den Regeln
der Baukunde». Im Bericht war der Bundesrat zum Schluss gekommen, dass die
Situation betreffend verschiedene technische Regeln in der Baubranche zunehmend
unübersichtlich und komplex geworden sei. Insbesondere wachse die Zahl sogenannter
Vollzugshilfen, sprich Richtlinien, Checklisten und Ausführungsbestimmungen, welche
von privaten und öffentlichen Akteuren erarbeitet werden, um Fehler bei der
Ausführung zu vermeiden. Es sei zunehmend schwierig geworden, den Überblick zu
behalten und die Qualität und Richtigkeit dieser Vollzugshilfen abzuschätzen. Laut dem
Bericht des Bundesrates wäre die beste Lösung für dieses Problem die Schaffung eines
neuen Bundesgesetzes, das einen standardisierten Prozess für die Ausarbeitung von
Vollzugshilfen festlegen und konforme Vollzugshilfen dementsprechend bezeichnen
würde. In ihrer Kommissionsmotion forderte die WAK-NR nun den Bundesrat auf, einen
entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen. Der Bundesrat empfahl die Motion zur
Annahme und kündigte an, das Anliegen mittels Revision des BauPG umsetzen zu
wollen. Dieses müsse in absehbarer Zukunft sowieso revidiert werden, da die EU gerade
ihre Bauprodukteverordnung anpasse. Der Nationalrat nahm die Motion in der
Sommersession 2023 stillschweigend an. 28

MOTION
DATUM: 14.06.2023
ELIA HEER

Umweltschutz

Gewässerschutz

La CEATE-CN veut protéger les droits immémoriaux et clarifier les conditions
s'agissant des débits résiduels comme elle le demande dans une motion défendue en
chambre par Pierre-André Page (udc, FR) et Nicolo Paganini (centre, SG). S'agissant du
premier aspect, les rapporteurs ont rappelé que les droits immémoriaux — qui
concernent l'octroi à des particuliers de droits sans limitation de temps sur des cours
d'eau ou des anciennes concessions —  étaient originellement protégés par la
Constitution d'avant 1999. Selon divers avis de droit présentés par la majorité de la
commission, ce droit, qui concerne les propriétaires de certaines centrales
hydroélectriques, serait à considérer comme un droit constitutionnel non écrit. Ce
n'est pas l'avis du Tribunal fédéral qui, dans un arrêt, l'a, au contraire, jugé
anticonstitutionnel, au vu de la Constitution de 1999. Cette position est également
partagée par le Conseil fédéral, pour qui «un droit d'eau perpétuel sans limitation
temporelle contreviendrait au principe de la souveraineté de l'Etat sur les eaux
publiques garanti par la Constitution». Il a donc proposé à la chambre basse de rejeter
ce premier point. En cas d'acceptation, le conseiller fédéral Albert Rösti a toutefois
promis qu'une solution serait trouvée et discutée avec la commission de la deuxième
chambre pour respecter la Constitution.
Quant au deuxième aspect, la majorité de la commission de l'environnement de
l'aménagement du territoire et de l'énergie souhaite que les détenteurs de droits
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immémoriaux respectent les prescriptions en matière d'assainissement et en matière
de débit résiduel minimal, afin de les mettre sur un pied d'égalité avec les concessions
de droit public. Ce point-là est soutenu par le Conseil fédéral. 
S'opposant à l'entier du projet, Beat Flach (pvl, AG), au nom de la forte minorité (12 voix
contre 13), a exposé son scepticisme quant à la préservation d'un droit provenant de
l'ère industrielle. La plupart des cantons l'ont aboli pour faire place à un régime de
concession qui fonctionne parfaitement. Le fait que ce droit ait disparu de la
Constitution de 1999 permet, d'une part, de clarifier les choses – les cours d'eau
appartiennent aux cantons – et, d'autre part, de faire marcher la concurrence lors de
l'attribution des concessions.
A l'issu des votes, le premier point de la motion a été refusé par 97 voix contre 94,
tandis que le deuxième a été accepté par 97 voix contre 95. Les voix de quelques élu.e.s
des groupe du Centre et du PLR ont fait la différence. 29

Lärmschutz

Le conseiller national Beat Flach (pvl, AG) demande par le biais d'une motion,
l'autorisation de la pratique de la fenêtre d'aération et la possibilité de densifier vers
l'intérieur du milieu bâti sans autorisation dans les zones exposées au bruit. D'après
l'art. 39 al.1 OPB, les immissions de bruit se mesurent au milieu de la fenêtre ouverte
des locaux à usage sensible au bruit. L'auteur relève qu'une autre méthode est utilisée,
dite pratique de la fenêtre d'aération. Jugée non admissible par le Tribunal fédéral, il
serait alors impossible de densifier vers l'intérieur du milieu bâti dans ces endroits
fortement exposés en raison des interdictions de construire en vertu de la législation
sur la protection contre le bruit. Il souhaite que les dérogations prévues à l'art. 31 al. 2
OPB soient appliquées que dans des cas exceptionnels. Il charge le Conseil fédéral
d'adapter l'OPB et, au besoin, la loi sur la protection de l'environnement (LPE) afin
d'autoriser la pratique de la fenêtre d'aération. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Premièrement, il souligne que des
permis de construire peuvent être délivrés en cas de dépassement des valeurs limites
d'immissions lorsqu'il y a un intérêt prépondérant à construire. Deuxièmement, il
mentionne que le Conseil de l'organisation du territoire (COTER) et la Commission
fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB) ont déjà indiqué des pistes de solutions
pour concilier les objectifs du développement territorial avec ceux de la lutte contre le
bruit. Pour le Conseil fédéral, la pratique de la fenêtre d'aération n'est pas suffisante. Il
prône la poursuite des réflexions des deux commissions fédérales extraparlementaires
afin de créer une base légale autorisant une densification vers l'intérieur judicieuse
dans ces zones exposées au bruit. Des propositions seront formulées dans le plan
national de mesures pour diminuer les nuisances sonores.
La chambre basse adopte la motion par 137 voix contre 54 et 1 abstention. La CEATE-CE
partage la volonté du motionnaire. Mais par 12 voix et 1 abstention, les membres de la
commission souhaitent la formuler de manière plus générale. Ainsi, au lieu d'une
"judicieuse densification vers l'intérieur du milieu bâti, sans autorisation
exceptionnelle, et à autoriser l'application de la pratique dite de la fenêtre d'aération,
qui est largement reconnue", la nouvelle version demande que les modifications
législatives puissent permettre "la densification vers l'intérieur du milieu bâti
nécessaire du point de vue de l'aménagement du territoire tout en tenant compte de
manière appropriée de la protection de la population contre les nuisances sonores". Le
Conseil des Etats adopte la motion dans sa version modifiée. La motion devra repasser
devant la chambre basse pour une seconde lecture. 30
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

In seiner im Dezember 2022 eingereichten Motion beabsichtigte Marcel Dobler (fdp,
SG), verpflichtend QR-Codes auf Arzneimitteln und Packungsbeilagen einzuführen,
mittels denen man zu den Arzneimittelinformationen von Swissmedic gelangt. Nachdem
das Geschäft in der Frühjahrssession 2023 von Roland Büchel (svp, SG) bekämpft
worden war, kam es in der Sondersession im Mai 2023 in den Nationalrat. Er hoffe,
durch die QR-Codes die Patienten- und Patientinnensicherheit zu erhöhen, da die
Informationen auf diese Weise unter anderem in zahlreichen Sprachen verfügbar seien,
erklärte der Motionär im Rat. Er wolle mit seinem Vorstoss nicht die Papierform der
Informationen ersetzen, sondern diese durch die elektronische Form ergänzen. Eine
«grosszügige[…] Übergangsfrist» soll zudem eine gelungene Umsetzung der Änderung
gewährleisten. Gesundheitsminister Alain Berset zeigte sich mit den Forderungen des
Vorstosses einverstanden und empfahl dem Nationalrat im Namen des
Gesamtbundesrats, die Motion anzunehmen. Mit 131 zu 47 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
kam die grosse Kammer dieser Empfehlung nach. Einzig die Mitglieder der SVP-Fraktion
sprachen sich gegen die Motion aus respektive enthielten sich ihrer Stimme. 31

MOTION
DATUM: 03.05.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen
verständlich zu machen, wollte Beat Flach (glp, AG) mittels einer Motion. Der Motionär
störte sich an den Kommunikationsproblemen zwischen Versicherten und IV-Stellen,
die daraus entstünden, dass die Versicherten – und teilweise gar Personen mit einem
juristischen Abschluss ohne Spezialisierung im Sozialversicherungsrecht –  die
Entscheidungen und Mitteilungen der IV nicht verstünden. Neben Misstrauen schaffe
dies auch auf allen Seiten grossen Mehraufwand, kritisierte er. Deshalb solle der Bund
seine Zielvereinbarungen mit den kantonalen IV-Stellen um das Ziel ergänzen, dass
Entscheide so zu kommunizieren seien, dass die «Kernbotschaft des Entscheids von
durchschnittlichen versicherten Personen verstanden» werde. Der diesbezügliche
Zielerreichungsgrad sei überdies regelmässig zu überprüfen. Viel helfen würde es
zudem bereits, wenn sich die IV-Stellen an das «Merkblatt Behördenbriefe» der
Bundeskanzlei zu persönlichem, sachgerechtem und verständlichem Schreiben hielten,
betonte Flach in der Begründung seines Vorstosses. Diskussionslos sprachen sich
Bundesrat und Nationalrat für eine Annahme der Motion aus. 32
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Kirchen und religionspolitische Fragen

In der Wintersession 2020 reichte Thomas Aeschi (svp, ZG) in der grossen Kammer
einen Ordnungsantrag ein, mit dem die Behandlung von fünf hängigen Motionen zur
Terrorismusbekämpfung noch für die gleiche Session traktandiert werden sollte. Nebst
den Motionen Addor (svp, VS; Mo. 19.3301 und Mo. 19.3306), der Motion Büchel (svp, SG;
Mo. 19.3376) und der Motion Quadri (lega, TI; Mo. 19.3598) führte Aeschi auch die SVP-
Fraktionsmotion (Mo. 19.4005), die neuerlich die Bekämpfung der Ausbreitung eines
radikalen Islams in der Schweiz verlangte, auf. Er argumentierte, dass – auch wenn
aktuell Corona das dominierende Thema zu sein scheine – die Terroristen keine
Corona-Pause machten und die Schweiz sich daher stets auf ein mögliches Attentat
vorbereiten müsse. Im Nationalrat fand der Antrag jedoch kein Gehör und wurde mit
125 zu 56 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Überraschenderweise kamen die
Motionen Addor und Büchel dennoch in der Wintersession zur Behandlung, wurden
aber allesamt abgelehnt. 33
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